
Aufgrund der neuen Entscheidung des BGH ist die Übersichtstabelle von RiAG Ulf Börstinghaus in GE 2006, 899 wie folgt zu 
aktualisieren:

Individualvertraglicher 
Kündigungsausschluß

Formularvertraglicher Kündigungsausschluß

bis vier 
Jahre

über vier Jahre bis vier Jahre über vier Jahre

ohne Staf-
felmiete

mit Staffel-
miete

ohne Staf-
felmiete

mit Staffel-
miete

ohne Staf-
felmiete

mit Staffelmiete

Ver-
zicht 
gilt

wech-
selsei-

tig

mit und 
ohne Staf-

felmiete 
wirksam

grundsätz-
lich möglich

Nur der 
über vier 

Jahre 
dauernde 

Verzicht ist 
unwirksam.

Ist zuläs-
sig, wenn 

nur die 
ordentliche 
Kündigung 

ausge-
schlossen 

ist.

Ist zuläs-
sig, wenn 

nur die 
ordentliche 
Kündigung 

ausge-
schlossen 

ist.

ist insge-
samt von 
Anfang an 
unwirksam

Vereinbarung bis 
8/2001 getroffen
Nur der über vier 
Jahre dauernde 

Verzicht war 
unwirksam.

Vereinbarung 
ab 1.9.2001 
getroffen

Die Vereinbarung 
ist insgesamt 
unwirksam.

unwirksam

einsei-
tig

mit und 
ohne Staf-

felmiete 
wirksam

grundsätz-
lich möglich

Nur der 
über vier 

Jahre 
dauernde 
Verzicht 

ist unwirk-
sam, sonst 
wirksam.

unwirksam
nach BGH 

möglich 
(zweifel-

haft)


